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Versicherungen für Mobilheime 

In Zusammenarbeit mit einer traditionellen deutschen Versicherungsgesellschaft haben 

wir exklusiv ein sehr günstiges Konzept für die Versicherung von Mobilheimen, deren 

Hausrat und die Haftpflichtversicherung entwickelt.  

Sofern Sie ein Angebot wünschen, senden Sie uns eine Anfrage mit dem beigefügten 

Fragebogen zu oder rufen Sie uns einfach an. 

Versicherungsumfang 

1. Das Mobilheim 

Versicherbar sind Mobilheime zur privaten Nutzung einschließlich aller fest eingebauten 

Teile sowie fest verbundene Satellitenanlagen, Solaranlagen und Markisen. 

Versicherungswert ist der gleitende Neuwert (zukünftige Preissteigerungen werden 

berücksichtigt). 

Die versicherte Gefahren (auszugsweise) sind:  

 Feuer 

 Leitungswasser 

 Sturm und Hagel (Selbstbeteiligung 250 EUR je Schadenfall) 

 Überspannungsschäden durch Blitz  

Die Gebäudebeschädigung durch einen Einbruch oder Einbruchversuch ist bis zu  

5.000 EUR mitversichert.  

Grob fahrlässig verursachte Schäden sind mitversichert! 

2. Das Inventar (Hausrat) 

Grundsätzlich ist das Inventar mit einer Versicherungssumme von 5.000 EUR 

mitversichert. Diese Versicherungssumme kann auf 10.000 EUR erhöht werden. 

Das Inventar ist zum Neuwert gegen die Gefahren  

 Feuer  

 Leitungswasser 

 Sturm und Hagel 

 Einbruchdiebstahl und Vandalismus nach einem Einbruch 

 Überspannungsschäden durch Blitz 

versichert. 

Grob fahrlässig verursachte Schäden sind mitversichert! 
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Nicht versicherbare Schäden 

 Glasbruch 

 Elementarschäden (Schneedruck, Lawinen, Hochwasser, Sturmflut, 

Überschwemmung) 

 Schäden an den Zu- und Ableitungsrohren außerhalb des Mobilheimes 

3. Haftpflichtversicherung für Dauercamper 

Als Dauercamper haften Sie für Schäden, die von Ihrer angemieteten Parzelle und dem 

Mobilheim ausgehen. Die Haftung umfasst Personen- Sach- und Vermögensschäden. 

Ansprüche entstehen u.a. durch die üblichen Verkehrssicherungspflichten (u.a. 

Schneeräumen, Blätter auf der Terrasse, Stolpern über eine Leine oder einen 

Gegenstand auf dem Boden) oder z. B einen Schaden ,der durch Ihren explodierenden 

Gasherd, dem brennende Grill oder durch den Brand Ihres Mobilheimes verursacht 

wird. 

Unser Konzept sieht eine Deckungssumme von 5 Mio. EUR pauschal für Personen- 

Sach- und 500.000 EUR Vermögensschäden vor. Diese kann gegen einen Mehrbeitrag 

auf 10 Mio. EUR erhöht werden. 

Voraussetzungen 

Das Mobilheim steht auf einem offiziell eingerichteten Campingplatz in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg oder Dänemark. 

Wohnwagen und Vorzelte können nicht über dieses Konzept versichert werden. 


